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Von der 56. Delegiertenversammlung des Schweizerischen
Verbandes für Frauenstimmrecht am 3./4-Juni in Solothurn

Am Samstagabend fanden sich die Delegierten und Solothurner Publikum
im Landhaussaal zu einem zusammen, das unter der Leitung
von Friedrich Salzmann, Radio Bern, stand. Bs nahmen daran teil die Regie;-
rungsräte Dr. Franz Josef Jeger und Werner Vogt, Kantonsrat Daniel Mül-
1er, die Zentralpräsidentin des Schweizerischen Verbandes für Frauenstimm-
recht, Frau Dr. Lotti Ruckstuhl, Frau Brigitt Glutz-Lutz, Apothekerin, und
Kristina Feldges, Musikstudentin.

ILe/c/tfis ist zier èeste ÎLeg zzzyrz wurde im ersten
Teil behandelt, Regierungsrat Jeger orientierte, dass die von den Fraktions-
Präsidenten der drei politischen Parteien gemeinsam lancierte Motion zeige,
dass die Einführung des Frauenstimmrechts im Kanton Solothurn nicht als
partei-, sondern staatspolitische Angelegenheit betrachtet werde. Die doppelte
Fragestellung über die Einführung des Frauenstimmrechts in Gemeinde- und
Kantonsangelegenheiten entspreche taktischer Klugheit. Jene Kreise, die dem
Frauenstimmrecht den Weg von unten nach oben den Vorzug geben .möchten,
könnten dieser Auffassung mit dem Stimmzettel Ausdruck geben. Kantonsrat
Müller betronte vor allem die Notwendigkeit, die Frauen am staatlichen Ge-
schehen noch mehr zu interessieren.

0&//gjÄforiscÄer Sozzzzfzfz'ezzrf /zzr A/adcÄezz? Alle Gesprächsteilnehmer waren
einhellig der Auffassung, dass die Einführung des Frauenstimmrechts nicht
von einem obligatorischen Sozialdienst abhängig gemacht werden dürfe. Ueber
das Obligatorium selber gingen die Meinungen sehr stark auseinander. Jeger
vertrat den Standpunkt, die Frage der öffentlichen Dienstleistung müsse nach
Erreichen der rechtlichen Gleichstellung eingehend geprüft werden. Müller
betonte, die Frau leiste als Mutter dem Staat so wertvolle Dienste, dass die
Lösung auf freiwilliger Basis gesucht werden müsse.

Die üblichen Vereinsgeschäfte wurden im Kantonsratssaal durchgeführt. Zum
Abschluss stimmten die Delegierten einer EntSchliessung mit folgendem Wort-
laut zu: Die Delegierten gaben ihrer Freude Ausdruck über die Annahme des

integralen Frauenstimmrechts im Kanton Basel-Stadt und die Zuerkennung
partieller politischer Frauenrechte im Kanton Glarus. Sie bedauern, dass die
Vorlagen in den Kantonen Zürich und Schaffhausen verworfen wurden, aber
halten fest, dass in beiden Kantonen die Ja-Stimmen erheblich zugenommen
haben und die Vorlagen insbesondere in wichtigen Gemeinden angenommen
wurden. Der Verband legt Wert darauf, alle zuständigen Instanzen im Bund
und in den Kantonen erneut aufzufordern, alles daran zu setzen, dass mög^
liehst rasch die politische Ungleichheit zwischen Männern und Frauen aufge-
hoben wird. So kann in naher Zukunft die Europäische Menschenrechtskon-
vention ohne Vorbehalt unterzeichnet werden.

Im weitern äusserten die Delegierten den dringenden Wunsch, dass die gn
der Delegiertenversammlung vor zwei Jahren einlässlich behandelte Revi-
sion des Familienrechts, insbesondere des veralteten ehelichen Güterrechts
vorangetrieben werde.
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